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E n t s c h 1 i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 8. Juli 1991 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Außenpolitischen Ausschusses 
betreffend den Außenpolitischen Bericht der Bundesregierung (111-27 der 
Beilagen) über das Jahr 1990 (218 der Beilagen) 

betreffend politische lage in Jugoslnwien nach den 

Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens 

I} Der Nationalrat begrüßt die rasche Reaktion und die ausge­

wogene Haltung der asterreichischen Bundesregierung und 

die von ihr gesetzten Maßnahmen im nationalen wie auch im 

internationalen Bereich. 

2) Der Nationalrat weist die vallig aus der Luft gegriffenen 

Vorwürfe der jugoslawischen Volksarmee gegen den Einsatz 

des österreichischen Bundesheeres an der Grenze mit edler 

Entschiedenheit zurück und protestiert energisch gegen die 

zahlreichen Verletzungen der asterreichischen Souveränität 

durch die jugoslawische Luftwaffe. Die 6sterreichischen 

Maßnahmen waren und sind vom Völkerrecht her geboten, er­

folgten erst, als die Kampfhandlungen auf slowenischem 

Gebiet bereits begonnen hatten und der österreichische 

Luftraum wiederholt verletzt worden war. Diese r'1aOnahmen 

waren und sind ausschließlich zum Schutz der asterreichi­

schen 8ev6lkerung und zum Schutz der asterreichischen Sou­

veränität und territorialen Iutegrität bestimmt. Sie sind 

daher auch aus schi i eßI ich au f da s 6s ter rei chi sche st a a ts­

gebiet beschränkt. Der Nationalrat dankt allen Angeh5rigen 

des Bundeshee res und de r ~xeku ti ve sowi e allen sons l i gell 

Allgehörigen des öffentlichen Dienstes und den frei"dlligen 

Helfern fUr ihre opferbereite Tätigkeit. 

3 ) Die 8 und es re g i e run 9 wir der s u c h t , die S i tu a t ion i 11 ,1 u 90::; -

1 End e n n U c h l'1 e i te r hin e i 11 geh end zu ver f 0 1 gen, u rn i fIl F .] 1 1 e 

ellter neue['lichen E:.Jtidi1tioll Heitere Maßn'ltllf\'~Il, i!I~;')":;()I1-

dere im Rahmen des KSZE-Prozesses setzen zu J~ijlllH:n. 
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4) Die Bundesregierung wird ferner ersucht, unter Berücksich­

tigung der internationalen Position österreichs und bei 

Prüfung des Standpunktes der EG, Slowenien und Kroatien 

anzuerkennen, wenn die völkerrechtlichen Voraussetzungen 

hiefür vorliegen und Henn dadurch nicht ein sich allen­

falls konstruktiv entwickelnder Verhandlungsprozeß gestijrt 

wird. 

5) Darüber hinaus wird die Bundesregierung ersucht, die im Verhältnis zu 

Jugoslawien anzuwendenden völkerrechtlichen Verträge - soweit anwend­

bar - auch weiterhin im Verhältnis zu Slowenien und Kroatien anzuwen­

den. Vor der Gewährung von Wirtschaftshilfe an Jugoslawien sollte je­

doch die weitere Entwicklung in Jugoslawien abgewartet werden. 
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